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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.06.1990

Norm

DSt 1872 §2 F

RL-BA 1977 §38

Rechtssatz

Ein Verstoß gegen § 38 RL-BA 1977 (durch Nichtbezahlung der Honorarforderung eines konsultierten ausländischen

Rechtsanwaltes) begründet sowohl eine Berufsp:ichtenverletzung als auch eine Beeinträchtigung von Ehre und

Ansehen des Standes.
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